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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das zu Ende gehende Jahr 2025 war für unsere Gemeinde, trotz aller weltweiten Krisen, 
ein Jahr des Fortschritts und der Zuversicht. Viele wichtige Projekte konnten erfolgreich 
vollendet werden – sichtbare Zeichen einer positiven Entwicklung, die unsere Heimat 
stärkt und für kommende Generationen lebenswert erhält. Zugleich wurden neue Vor-
haben auf den Weg gebracht, die unsere Gemeinde sicher, modern und zukunftsfähig 
gestalten werden.

Diese Erfolge sind das Ergebnis einer starken Gemeinschaft. Sie entstehen, wenn Men-
schen Verantwortung übernehmen, sich füreinander einsetzen und mit Tatkraft, Herz und 
Verstand am gemeinsamen Ziel arbeiten. Dafür möchte ich von Herzen danken.

Mein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Gemeinderates für die stets konstruktive und vorausschauende 
Zusammenarbeit und die vielen zukunftsweisenden Entscheidungen im Sinne unserer Bürgerschaft. Ebenso danke 
ich den Angehörigen unserer freiwilligen Feuerwehren für ihren selbstlosen Dienst an der Gemeinschaft, der Mut 
und Einsatzbereitschaft erfordert. Ein herzliches Dankeschön richte ich auch an unsere Schulfamilie, an die pries-
terlichen Vertretungen, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinderkrippe, den Kindergärten und Hort, an 
den Bauhof sowie an das gesamte Rathauspersonal – sie alle tragen mit großem Engagement zum Gelingen des 
täglichen Miteinanders bei.

Nicht zuletzt danke ich allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in Vereinen, Organisationen und Initiativen ehren-
amtlich einbringen. Ihr Wirken ist das Fundament einer lebendigen, solidarischen und menschlichen Gemeinde. 
Eine lebenswerte Heimat entsteht nur dort, wo Menschen sich verbunden fühlen und gemeinsam Verantwortung 
übernehmen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und für das 
neue Jahr 2026 Gesundheit, Zuversicht und Erfolg bei allen persönlichen und gemeinschaftlichen Vorhaben.

Herzlichst Ihr

Georg Hirschbeck
1. Bürgermeister

Herzlichen Dank,
sagt der Markt Rennertshofen Frau Elisabeth Fischer und Herrn Gerhard Vollmeier, Treidelheim, für die schöne Tanne 
vor dem Rathaus. Der Weihnachtsbaum ist ein Blickfang und schmückt den Rathausplatz und unsere Marktstraße.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

dem heutigen Mitteilungsblatt liegt ein Informations-Flyer zur künftigen 
Abrechnung der Sanierung der Kläranlage in Bertoldsheim zur Zentral- 
kläranlage (inkl. Bau der Pumpleitungen und Pumpwerke) bei. Der Bau 
der Kläranlage ist bereits seit vielen Jahren notwendig und bekannt (z.B. 
Bürgerversammlungen, Mitteilungsblatt).

Am 28. Oktober 2025 hat der Marktgemeinderat nun, nach Vorliegen der Kalkulation für die öffentliche 
Entwässerungseinrichtung, die Beiträge und Gebühren intensiv beraten und beschlossen.
Da in den vergangenen Wochen zu diesem Thema ein großer Informationsbedarf spürbar war, möchten wir 
Ihnen mit diesem Überblick nochmals alle wichtigen Fakten klar und nachvollziehbar darstellen. Gleichzeitig 
soll das Infoblatt dazu beitragen, kursierende Spekulationen zu beenden und die tatsächlichen Hintergründe 
transparent zu machen.

Die anfallenden Kosten werden auf mehrere Jahre verteilt, um die Ausgaben für alle Bürgerinnen und Bürger 
so verträglich wie möglich zu gestalten. 

Informations-Flyer 

Fotos / Grafiken: Entwurfsplanung WipflerPLAN (Änderungen vorbehalten)

Aus dem Marktgemeinderat:
Aus dem Bauamt:

•	 Zustimmung zur Verlängerung eines Vorbescheides 
zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage 
für das Grundstück Fl.Nr. 1615/4 der Gemarkung 
Rennertshofen

Gemeindliches Einvernehmen wurde erteilt für
•	 Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses 

mit Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 1042 der 
Gemarkung Bertoldsheim

•	 Bauvoranfrage zur Errichtung einer Halle über 
die bestehende Sommerstockbahn auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 418 der Gemarkung Bertoldsheim 
(Außenbereich)

Bürgerinfoportal - 
Markt Rennertshofen
Auf der gemeindlichen Homepage des Marktes 
Rennertshofen (www.rennertshofen.de) ist ein 
Bürgerinfoportal eingerichtet.
Sie finden darin u.a. Informationen über 
den Marktgemeinderat und seine Aus-
schüsse, Sitzungskalender, Bekannt- 
machungen der Tagesordnungen, 
sowie Sitzungsniederschriften.

Geplante Gemeinderatssitzungen
Dienstag, 20. Januar 2026
Dienstag, 03. Februar 2026
Dienstag, 24. Februar 2026

Beginn: jeweils 19:00 Uhr

Änderungen bleiben vorbehalten!

Terminvorschau Gemeinderat
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Werde Teil unseres Teams im Kindergarten „Haus für Kinder“ in Rennertshofen!
Wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte Kolleginnen und Kollegen – in Voll- oder 
Teilzeit –, die mit Herz und Freude Kinder in ihrer Entwicklung begleiten möchten.

Sie sind Erzieher (m/w/d), pädagogische Fachkraft
dann sind Sie bei uns richtig!

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an den Markt Rennertshofen, Marktstraße 18, 
86643 Rennertshofen oder per E-Mail an Personalstelle@rennertshofen.de

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Csernik (Personalstelle) unter Tel. 08434 9407-18 gerne zur Verfügung.

Nähere Informationen finden Sie unter www.rennertshofen.de/stellenausschreibungen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Stellenausschreibung

Genauere Info’s 
gibt’s hier!

Der Markt Rennertshofen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und zuverlässige 
Persönlichkeit für die Position als

Mitarbeiter (m/w/d) im Sachgebiet Bautechnik
(in Vollzeit)

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team sowie einen sicheren Arbeitsplatz im 
öffentlichen Dienst.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an den Markt Rennertshofen, Marktstraße 18, 
86643 Rennertshofen oder per E-Mail an Personalstelle@rennertshofen.de

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Czerny (Geschäftsleitung, Tel. 08434 9407-28) oder Frau Csernik 
(Personalstelle, Tel. 08434 9407-18) gerne zur Verfügung.

Nähere Informationen finden Sie unter www.rennertshofen.de/stellenausschreibungen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Stellenausschreibung

Genauere Info’s 
gibt’s hier!

Sonnenenergie für die neue Schule und Mehrzweckhalle (Turnhalle)

Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung 

Auf dem Schulhausdach wurden in 2 Bauabschnitten insgesamt 220 
Solarmodule zur Eigenstromnutzung installiert. 
Die neue Anlage liefert nun eine maximale Leistung von ca. 92 kWp. 
Bauabschnitt 1 (2023) ca. 56 kWp
Bauabschnitt 2 (2025) ca. 36 kWp
Das bedeutet: Die neue Schule sowie die Mehrzweckhalle können ca. 65% ihres gesamten Strombedarfs durch 
Solarenergie decken.
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Der Markt Rennertshofen möchte Sie darüber informieren, dass Bewerbungen für gemeindliche Bauplätze in Am-
merfeld und Rohrbach abgegeben werden können.

Gemeindliche Bauplätze zu verkaufen

Baugebiet „Steinacker“ in Ammerfeld
Bauplatz mit der Fl.Nr. 25/9 

Baugebiet „Rohrbach-Ost“ in Rohrbach
Bauplatz mit der Fl.Nr. 280/7

Bei Interesse an den gemeindlichen Bauplätzen in Ammerfeld oder Rohrbach wenden Sie sich bitte an 
Herrn Czerny, Geschäftsleitung des Marktes Rennertshofen unter Telefon 08434 9407-28 oder per E-Mail 
Geschaeftsleitung@rennertshofen.de

Der Verkaufspreis für die Fl.Nr. 25/9 der Gemarkung Ammerfeld beläuft sich auf 110,00 EUR pro m² inkl. 
Erschließung und für die Fl.Nr. 280/7 der Gemarkung Rohrbach auf 125,00 EUR pro m² inkl. Erschließung.

Informationen zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.rennertshofen.de

Änderung im Zusteller-Team
Nach fast 31 Jahren engagierter Tätigkeit hat Frau Kleinert ihren Posten als Gemeindezustellerin Ende November 
2025 abgegeben.
Wir möchten Frau Kleinert von Herzen für ihre langjährige und treue Mitarbeit danken. Mit großem Einsatz, 
Verlässlichkeit und Herzlichkeit hat sie über viele Jahrzehnte hinweg ihre Tätigkeit ausgeübt. Für die Zukunft 
wünschen wir ihr alles Gute, Gesundheit und viele schöne Momente.
Gleichzeitig dürfen wir Frau Biber, die Frau Kleinert bisher schon unterstützte, herzlich in ihrer neuen Funktion als 
gemeindliche Zustellerin willkommen heißen. Wir freuen uns sehr, dass sie diese wichtige Aufgabe übernimmt, und 
wünschen ihr einen guten Start sowie viel Freude bei ihrer Tätigkeit.

Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Böllern während des Jahres
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern 
und das Böllern ohne Genehmigung verboten ist (Ausnahme ist die Silvester-Regelung).
In mehreren Fällen wurden Feuerwerke und auch Böller ohne erforderliche Erlaubnis 
während des Jahres abgebrannt. Dies führte zu Beschwerden aus der Bevölkerung.

Wir bitten um Beachtung:
Der Antrag für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung muss rechtzeitig, mindestens 2 
Wochen vorher, beim Markt Rennertshofen im Bürgerbüro Zi.Nr. 3, beantragt werden. 
Zudem weisen wir darauf hin, dass das ungenehmigte Abbrennen von Feuerwerken eine 
Ordnungswidrigkeit darstellt.
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Standesämter schließen sich zusammen
Ab dem 01. Januar 2026 wird aus den Standesämtern Burgheim, Ehekirchen, Oberhausen und Rennertshofen 
das große Standesamt Oberhausen Mittlere Donau. Dieser Zusammenschluss ist in Form einer großen 
Übertragung der einzelnen Standesämter auf ein gemeinsames Standesamt entstanden. Hierbei beteiligt waren 
die einzelnen Gemeinden, das Landratsamt als Aufsichtsbehörde und die Regierung von Mittelfranken.

Was der Zusammenschluss für die Bürger der einzelnen Gemeinden bedeutet:
Für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Burgheim, Ehekirchen und Rennertshofen ist für Angelegenheiten 
im Standesamt ab dem 01. Januar 2026 nur noch das Standesamt Oberhausen Mittlere Donau zuständig. 

Der Austritt aus der Kirche, eine Namensänderung, die Anmeldungen von Eheschließungen, Hausgeburten 
oder Sterbefälle in den einzelnen Gemeinden werden zukünftig nur noch vom Standesamt Oberhausen Mittlere 
Donau beurkundet.
Der Sitz ist in der Gemeinde Oberhausen, Hauptstraße 4, 86697 Oberhausen. 

Die Eheschließung an sich ist jedoch noch in jeder einzelnen Kommune vor Ort möglich. Hier sind dann die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde zuständig. Die Terminabsprache der Trauungen 
erfolgt ebenso bei der Gemeinde vor Ort.

Als Standesbeamte des Standesamtes Oberhausen Mittlere Donau stehen 
Ihnen Frau Alena Karmann (Bild links) und Frau Ulrike Füger (Bild rechts) zur 
Verfügung. Es wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten.
Tel.Nr. 08431 60994-0 und 
E-Mail-Adresse: standesamt@oberhausen-donau.de

Als interkommunales Projekt wurde über die Interkommunale Zusammenarbeit (iKommZ) Mittlere Donau 
erfolgreich eine Förderung für das Standesamtes Oberhausen Mittlere Donau in Höhe von 50.000 EUR 
akquiriert. Diese Förderung umfasst die Einrichtung mit Möbeln, Archivregalen-/schränken sowie PC Hard- und 
Software für das neue Standesamt. Die ersten 25.000 EUR der Fördersumme werden in den kommenden Tagen 
ausbezahlt, die Restsumme im Laufe des Jahres 2026. Da eine Gemeinde in diesem Fall nicht antragsberechtigt 
ist, zeigte sich wieder die Unverzichtbarkeit der iKommZ. Ein Dank dafür geht an den Vorstand der iKommZ, 
Herrn Sebastian Glener.
Ein herzlicher Dank geht auch an Frau Rohleder und Frau Böhm von der Standesamtsaufsichtsbehörde im 
Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen für die sehr kooperative und freundliche Zusammenarbeit im Rahmen 
der Zusammenführung der vier Standesämter.

Brennholzabgabepreise aus dem Gemeindewald Rennertshofen
Der Marktgemeinderat hat folgende Abgabepreise für Brennholz aus dem Gemeindewald für den Winter 
2025/26 festgesetzt. Die Abrechnung erfolgt auch in diesem Jahr über die Waldbesitzervereinigung Neuburg- 
Schrobenhausen.

Kommunaler Kleinkunde:
Hartlaubholz, 4 m lang, frei Waldstraße, gute Qualität		  72,00 EUR/fm netto
							           (zzgl. 5,5 % MWSt und 1,00 EUR pro fm Vermarktungsgebühr)

Nadelholz, 2-3 m lang, frei Waldstraße				   28,00 EUR/rm netto
							           (zzgl. 5,5 % MWSt und 1,00 EUR pro rm Vermarktungsgebühr)

Bei Selbstwerbung sind folgende Preise für den Winter 2025/26 durch den Gemeinderat festgelegt worden:
Hartlaubholz							       25,00 EUR pro Ster brutto
Weichholz							       15,00 EUR pro Ster brutto
Schwierige Verhältnisse						       5,00 EUR pro Ster brutto über alle Baumarten

Anmeldung erfolgt über Förster Martin Spies (Tel. 08434 39479752 oder 0171 9784499).

Fotos:  Gemeinde Ehekirchen und Gemeinde Oberhausen
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Wahllokale werden ab der Kommunalwahl 2026 zusammengelegt
Durch den stetigen Anstieg der Zahl der Briefwähler steigt auch der personelle Aufwand für die Aus- 
zählung der Briefwahl, während die Wahllokale immer weniger frequentiert werden. 
Um Kosten einzusparen, hat der Marktgemeinderat beschlossen, erstmals ab der Kommunalwahl am 
08. März 2026 die Zahl der bisherigen 12 Urnen-Wahllokale auf künftig 5 Urnen-Wahllokale zu verringern.

Es ergibt sich folgende neue Einteilung der Wahllokale:

Bisherige Wahllokale Künftiges Wahllokal

Rennertshofen I  (ehem. Schlecker-Markt)
Rennertshofen II  (Schule) Rennertshofen (Pfarrheim)

Ammerfeld
Emskeim
Rohrbach

Ammerfeld (Feuerwehrhaus)

Bertoldsheim
Erlbach

Trugenhofen/Kienberg
Bertoldsheim (Feuerwehrhaus)

Hütting/Ellenbrunn
Mauern/Treidelheim Mauern (alte Schule)

Stepperg
Hatzenhofen
Riedensheim

Stepperg (Pfarrstadel)

Hinweis:
Ende Januar/Anfang Februar 2026 werden die Wahlbenachrichtigungen an die wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger versandt. In dieser Wahlbenachrichtigung ist das für Sie zuständige Wahllokal eingedruckt. Wir bitten, die 
Änderung zu beachten.

Homepage / 
Heimat-Info APP

Auf unserer gemeindlichen Home-
page www.rennertshofen.de 
erhalten Sie laufend aktuelle 
Informationen.

Bitte nutzen Sie auch unsere App „Heimat-Info“, die 
eine zeitgemäße, schnelle Information für den Alltag 
bietet.
In unserer Heimat-Info App erhalten Sie als Bürgerin 
und Bürger sämtliche Informationen, wie News oder 
Veranstaltungen direkt auf Ihr Smartphone oder 
Tablet. 

Die Heimat-Info App steht kostenlos zum Download 
zur Verfügung.

Digitales Rathaus - 
Terminvereinbarungen AUCH online 
möglich

Es ist auch möglich, Termine 
online für die Sachgebiete 
Bauamt, Bürgeramt und 
Rentenstelle zu vereinbaren.
Termine sind bis zu 4 Wochen 
im Voraus buchbar, eine 

Buchungsbestätigung mit Details zur Buchung wird 
Ihnen per E-Mail zugeschickt. 
Sie können nun bequem von Zuhause aus, schnell und 
unkompliziert Termine buchen. Sie erfahren bereits 
bei der Buchung, welche Unterlagen Sie benötigen 
und vermeiden dadurch längere Wartezeiten.

Hier geht es zum Online-Terminkalender
https://book.timify.com/?accountId=63a
1663d50cc796ccbe3fd8c&hideCloseB
utton=true 

Rathaus -  
Terminvereinbarung online 
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   Parteiverkehr im Rathaus

Parteiverkehr im Rathaus

Ansprechpartner im Rathaus:

Das Rathaus ist für den Parteiverkehr während der üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 07:30 - 12:00 Uhr 
und Mittwochnachmittag von 13:00 - 18:00 Uhr) geöffnet.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, vorab einen Termin mit dem jeweiligen Sachbearbeiter online oder telefonisch 
zu vereinbaren. Die Online-Terminvereinbarung und/oder die Telefonnummern der jeweiligen Sachgebiete sind auf 
der Homepage des Marktes Rennertshofen zu finden. 

Rathaus:	 Tel.: 08434 9407-0	
			   Fax: 08434 9407-44
			   Info@rennertshofen.de
			   www.rennertshofen.de 

 

 

Erster Bürgermeister: Zi.Nr. 9 
(Abteilungs-E-Mail-Adresse: Buergermeister@rennertshofen.de) 

Herr Hirschbeck 08434 9407-0 
Georg.Hirschbeck@rennertshofen.de 

Geschäftsleitung: Zi.Nr. 7 
(Abteilungs-E-Mail-Adresse: Geschaeftsleitung@rennertshofen.de) 

Herr Czerny 
08434 9407-28 

Andreas.Czerny@rennertshofen.de 

Vorzimmer Bürgermeister und Geschäftsstelle: Zi.Nr. 8 
(Abteilungs-E-Mail-Adresse: Sekretariat@rennertshofen.de) 
Frau Peschke 08434 9407-23 

Petra.Peschke@rennertshofen.de 
Bauverwaltung:  Zi.Nr. 1 
(Abteilungs-E-Mail-Adresse: Bauamt@rennertshofen.de) 

Herr Meyr 08434 9407-12 
Franz.Meyr@rennertshofen.de 

Herr Schiller 08434 9407-11 
Stefan.Schiller@rennertshofen.de 

Bautechnik:  Zi.Nr. 4 
Herr Stachel 08434 9407-19 

Joerg.Stachel@rennertshofen.de 

Frau Mugrauer 08434 9407-22 
Melanie.Mugrauer@rennertshofen.de 

Kämmerei/Kassenverwaltung:  Zi.Nr. 2 
(Abteilungs-E-Mail-Adresse: Kasse@rennertshofen.de) 

Herr Daferner 08434 9407-15 
Georg.Daferner@rennertshofen.de 

Frau Golombek 08434 9407-14 
Larissa.Golombek@rennertshofen.de 

Personalverwaltung:  Zi.Nr. 7 
(Abteilungs-E-Mail-Adresse: Personalstelle@rennertshofen.de) 

Frau Csernik 08434 9407-18 
Katarina.Csernik@rennertshofen.de 

Bürgeramt:  Zi.Nr. 3 
(Abteilungs-E-Mail-Adresse: Buergeramt@rennertshofen.de) 

Frau Mayinger 08434 9407-16 
Sibylle.Mayinger@rennertshofen.de 

Frau Neugebauer 08434 9407-33 
Christine.Neugebauer@rennertshofen.de 

IuK:  Zi.Nr. 3 
Frau Mittenberger 08434 9407-17 

Evi.Mittenberger@rennertshofen.de 
Sitzungsdienst/Beitragswesen: Zi.Nr. 3 
Frau Maillinger 08434 9407-29 

Stefanie.Maillinger@rennertshofen.de  
Rentenwesen/Feuerwehrwesen/Mitteilungsblatt:  Zi.Nr. 5 
Frau Rehm  08434 9407-20 
(Mo., Di., Do., Fr.: 07.30 - 12.00 Uhr)       Karina.Rehm@rennertshofen.de 
Friedhofsverwaltung/Standesamt:  Zi.Nr. 5 
Frau Birgmeier         08434 9407-21 
(Mo.-Do.: 07.30 - 12.15 Uhr)    Petra.Birgmeier@rennertshofen.de 

 

Telefonische Erreichbarkeit Rathaus:
Montag bis Freitag:
	 07:30 Uhr - 12:00 Uhr
zusätzlich
am Montag:
	 13:00 Uhr - 16:30 Uhr
am Dienstag und Donnerstag:
	 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
und am Mittwoch:
	 13:00 Uhr - 18:00 Uhr

Funkalarmierung – 
Probebetrieb

Am Samstag, 03. Januar 2026 um 
11:30 Uhr wird ein Probealarm zur 
Überprüfung der Funktionsfähigkeit 
der Sirenen und Meldeempfänger 
durchgeführt.
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 Anmeldewochen 

   im Kindergarten und der Kinderkrippe

Sie würden gerne Ihr Kind in einer unserer Einrichtungen anmelden?
Dann laden wir Sie recht herzlich zu einem persönlichen Anmeldegespräch ein.

In der Woche vom 26. bis 30. Januar 2026 finden die Anmeldungen im Kindergarten „Haus für Kinder“ 
Rennertshofen statt.
Vom 02. bis 06. Februar 2026 sind die Anmeldungen für die Kinderkrippe „Kinderoase“ terminiert. 

Die Terminvereinbarung ist jeweils in der Woche vor der Anmeldewoche online möglich. Das heißt im 
Kindergarten vom 19. bis 23. Januar 2026 und in der Kinderkrippe vom 26. bis 30. Januar 2026. Bitte 
beachten Sie, dass erst ab 19. Januar bzw. 26. Januar die Onlinebuchungen möglich sind. 
Wir bitten Sie, pro Kind einen Termin zu buchen.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, den Termin online im Voraus zu vereinbaren, können Sie, wie auch schon 
im letzten Jahr während der regulären Öffnungszeiten den Termin telefonisch in der jeweiligen Einrichtung 
vereinbaren (im Kindergarten unter 08434 536 und in der Kinderkrippe unter 08434 9407-510).

Weitere Informationen und Unterlagen, die Sie zwingend zur Anmeldung benötigen, finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.kita-rennertshofen.de/startseite-kinderbetreuung
Dort befindet sich auch der Link, mit dem Sie direkt zur Terminvereinbarung kommen.
Ebenfalls können Sie den QR-Code scannen.

Viele Behördengänge 
AUCH online möglich!

Wir feierten Sankt Martin in der Kinderoase 
 

„Kindermund“ 
 

 

„Mit ein Pferd & 
dann is das abgeteilt“ 

„Noch mit dem 
Schwert Mantel 

geteilt.“ 

„BRRRRRR“ 

„BUMMM“ 

„RATSCH“  

„Da war der 
Bettler…“ 

„… dem war so 
kalt“ 

Grafik / Text:  Kinderoase Rennertshofen
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Grafik / Fotos / Text:  Kindergarten Rennertshofen

Alle Jahre wieder ...
Gleich nach St. Martin ging es los!

Alle Gruppen begannen fleißig mit den Weihnachtsbasteleien, damit pünktlich zum 1. Advent alles leuchtet und 
glitzert!
Es wurden Lichterketten aufgehängt, Sterne gebastelt, Adventskränze gebunden und vieles mehr.
Den Kindern das Brauchtum rund um Weihnachten zu vermitteln, ist uns ein großes Anliegen. Am Anfang der 
Adventszeit antworten die meisten Kinder auf die Frage: „Warum feiern wir denn Weihnachten?“ mit: „Wegen 
den Geschenken!“
Aber zum Ende der Adventszeit hin wissen die Kinder mehr!  Es geht darum, Licht in die dunkle Zeit zu bringen 
und um ein Fest der Liebe. Um etwas Besonderes, das vor langer Zeit passiert ist und uns noch bis in unsere 
heutige Zeit hinein prägt.
Und auch wenn die Geschenke für die Kinder nach wie vor das „Wichtigste“ sind, merken sie dennoch, da ist 
noch mehr….

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes und friedliches Weihnachtsfest!

„Bläsergruppe der Grundschule Rennertshofen 
gestaltet Kinderbibeltag zur Schöpfungsgeschichte“

 
Eine Bläsergruppe der Grundschule Rennertshofen wirkte in 
diesem Jahr beim Kinderbibeltag im Pfarrheim Rennerts-
hofen mit und sorgte für eine stimmungsvolle musikalische 
Umrahmung. Unter dem Thema Schöpfungsgeschichte be-
schäftigten sich die teilnehmenden Kinder kreativ mit den 
sieben Schöpfungstagen und gestalteten dazu eigene Texte 
und Bilder.
Für jeden Schöpfungstag hatte Gerhard Reichl passende 
musikalische Bausteine vorbereitet, die zuvor gemeinsam 

geprobt wurden. Während der Abschlusspräsentation wurden die Kurztexte der Kinder vorgetragen und die 
entstandenen Bilder gezeigt. Die Bläsergruppe ergänzte jeden Abschnitt mit einem passenden Musikstück und 
verlieh dem Vormittag einen feierlichen Rahmen.
Der gelungene Beitrag der jungen Musikerinnen und Musiker trug maßgeblich zum Gelingen des Kinderbibel-
tags bei und wurde von allen Beteiligten sehr geschätzt.
Zum Abschluss bedankte sich die Leiterin der Veranstaltung, Frau Ramune Reisch, herzlich bei allen 
Beteiligten für ihr großes Engagement und äußerte ihre Freude auf weitere gemeinsame Projekte.

Grafik / Fotos / Text: Gerhard Reichl
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Grafik / Fotos / Text:  Grundschule Rennertshofen

Neuer Elternbeirat an der Grundschule

 
Die Grundschule Rennertshofen hat am 15.10.2025 ihren neuen 
Elternbeirat gewählt. 

Auf dem Foto sind zu sehen von links nach rechts:
Majetić Enrico, Schiele Isabelle, Gerstner Melanie, Stauch Kristin, 
Köstler Ramona (1. Vorsitzende), Maillinger Stefanie, Gieb Elisabeth, 
Wlodek Aline (Kassiererin), Hager Tanja (2. Vorsitzende), Kasiske 
Angelina (Schriftführerin)
Es fehlt: Jaksch Vanessa

 

Leseprojekte an der GS Rennertshofen
Da das Lesen eine der wichtigsten Kompetenzen ist, die die Schülerinnen 
und Schüler in ihrer Grundschulzeit erlernen, finden auch dieses Schuljahr 
bewährte und neue Projekte statt, um die Kinder zum Lesen zu motivieren. 
Eine mittlerweile schon langjährige Tradition ist das Vorlesen am 
bundesweiten Vorlesetag. Acht Gäste wurden eingeladen, um in den 
acht Klassen abwechslungsreiche Geschichten zu präsentieren. Allesamt 
erfahrene Vorleser entführten ihre kleinen Zuhörer in die phantastische und 
abenteuerliche Welt vom Vamperl, dem Katzenhuhn oder dem Zippel. Ein 
sehr altes Buch mit spannenden Geschichten um die kleine Dott stellte Herr 

Graf von Moy den gespannt lauschenden Kindern vor. Frau Steib las den Viertklässlern aus dem Hoffnungsvogel 
vor, unserem diesjährigen Leitmotiv für das Schuljahr. Diese Vorlesetradition ist aus unserer Schule nicht mehr 
wegzudenken und begeistert jedes Jahr erneut Jung und Alt. 
Seit einigen Wochen sind auch unsere ehrenamtlichen Lesepaten wieder aktiv, die einmal in der Woche mit 
einzelnen Schülern oder Kleingruppen intensiv und mit viel Freude lesen üben. 
Eine besondere Idee hatte diesbezüglich Frau Bleitzhofer. Sie konnte zwei Lesepaten dafür gewinnen, in der 
Früh vor Unterrichtsbeginn Kindern in einer heimeligen Atmosphäre vorzulesen. Dieses für die Kinder freiwillige 
Angebot wird begeistert angenommen. Frau Maillinger und Frau Stark suchen kindgemäße Geschichten aus 
und lesen ca. 15 Minuten im Mehrzweckraum einem immer größer werdenden Zuhörerkreis vor. Daran ist zu 
erkennen, dass für viele Kinder dieser entspannte und ruhige Tagesbeginn einen großen Gewinn darstellt. 

Zurückschneiden von Bäumen und Hecken
Leider wird dem Markt Rennertshofen immer wieder gemeldet und es ist zu beobachten, 
dass Hecken oder herunterhängende Äste den Verkehr auf öffentlichen Gehwegen und 
Straßen behindern.
Ein Appell an die Grundstückseigentümer: Im Interesse der Fußgänger und Ver- 
kehrssicherheit bitten wir Sie, Gehölze auf die erforderlichen Maße zurückzuschneiden. 
Bei Einschränkungen für die Sicherheit im Straßenverkehr ist umgehend für eine 
Beseitigung zu sorgen.
Bitte beachten Sie dabei: über Gehwegen ist eine lichte Höhe von mindestens 2,50 m 
sowie über Fahrbahnen mindestens 4,50 m einzuhalten. Bei Bedarf müssen auch die 
Verkehrszeichen und die Straßenbeleuchtung freigeschnitten werden.
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Wissen, was los ist 
in Rennertshofen –  
alle wichtigen Infos per App!

 
Unter diesem Motto haben wir die App “Heimat-Info” 
erfolgreich eingeführt.    
In unserer Heimat-Info App erhalten Sie als Bürger 
sämtliche Informationen, wie News oder Veranstaltun-
gen per Push-Nachricht direkt aufs Smartphone oder 
Tablet. Die App steht kostenlos zum Download zur 
Verfügung.

Schon dabei?

So einfach geht‘s:

Schritt 1
Download: Laden Sie die Heimat-Info App im
App Store (iOS) oder Play Store (Android) herunter.

Schritt 2
Ort wählen: Wählen Sie Rennertshofen aus.

Schritt 3
Glocke aktivieren: Klicken Sie auf die Glocke rechts 
oben, um Ihre Favoriten zu verwalten. Alle dort 
ausgewählten Organisationen können Ihnen Push-
Nachrichten senden. 

 
„Mit der Rennertshofen-App 
„Heimat-Info“ bleiben Sie immer 
informiert – aktuell, digital und 
direkt. Viel Spaß beim Entdecken!“
 
1. Bürgermeister
Georg Hirschbeck

Wichtige Info für alle Vereine, Einrichtungen & Or-
ganisationen:

Nutzen Sie die Heimat-Info App, um Ihre Mitbürger 
direkt zu erreichen! Veranstaltungen ankündigen, neue 
Mitglieder gewinnen oder über das Vereinsleben be-
richten – alles in einer App.
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos in der App oder 
auf www.heimat-info.de und machen Sie Ihre Nach-
richten sichtbar!

Auf einen Blick

>	 Heimat-Info: Der Markt Rennertshofen als  

	 App

>	 Push-Nachrichten zu aktuellen Infos und 

	 Warnmeldungen

>	 Veranstaltungen und Neuigkeiten unserer  

	 Vereine und Organisationen

>	 Kostenlos und ohne Registrierung nutzbar

>	 Direkter Draht zur Verwaltung
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Aktuelles aus der iKommZ:

Starkregenschutz in der iKommZ: 
Verantwortung, Herausforderungen und gemeinsames Engagement

Starkregenereignisse machen nicht an Gemeindegrenzen Halt – sie betreffen ganze Regionen und erfordern 
übergreifende Lösungen. Grundsätzlich liegt die Verantwortung für den Schutz vor Starkregen beim Freistaat 
Bayern. Die Gemeinden sind rechtlich nicht verpflichtet, eigenständig Konzepte oder Maßnahmen zu erarbeiten und 
umzusetzen. Dennoch ist uns bewusst, wie wichtig Ihnen dieses Thema ist. Deshalb engagieren wir uns als iKommZ 
– über das gesetzlich geforderte Maß hinaus – für den Schutz vor Starkregen und setzen uns für Ihre Sicherheit ein.
Warum ist das so herausfordernd?
Die Fördermöglichkeiten für Starkregenschutz sind durch gesetzliche Vorgaben und verschiedene Zuständigkeiten 
geprägt. Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Ingolstadt ist hierbei ein wichtiger Partner, insbesondere bei der fachlichen 
und finanziellen Unterstützung. Die Abstimmung und Antragstellung erfordern jedoch eine enge Zusammenarbeit 
und die Erfüllung zahlreicher formaler Anforderungen. In der Praxis zeigt sich, dass die Prozesse komplex sind und 
teilweise unterschiedliche Auslegungen und Vorgehensweisen bestehen. Dies kann zu Verzögerungen führen und 
erfordert von allen Beteiligten Geduld und Engagement.
Beispiele aus der Praxis:
•	 Für die Förderung von Starkregenschutzmaßnahmen sind verschiedene Unterlagen und Nachweise erforderlich, 

die je nach Region unterschiedlich gehandhabt werden.
•	 Die Antragstellung erfolgt in der Regel über eine federführende Gemeinde, was eine enge Abstimmung und klare 

Regelungen innerhalb der beteiligten Kommunen voraussetzt.
•	 Die Anforderungen an die Förderfähigkeit und die notwendigen Unterlagen werden regelmäßig gemeinsam mit 

dem WWA und weiteren Fachstellen geklärt.
•	 Die interkommunale Zusammenarbeit ist besonders wichtig, um die Ressourcen zu bündeln und die komplexen 

Anforderungen zu erfüllen.
Warum machen wir trotzdem weiter?
Wir wissen, dass Sie als Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Ihre Gemeinde aktiv wird. Deshalb setzt sich die 
iKommZ für den Starkregenschutz ein. Denn nur durch interkommunale Zusammenarbeit können wir die nötigen 
Ressourcen bündeln, Erfahrungen austauschen und gemeinsam Fördermittel beantragen.
Was tun wir konkret?
•	 Wir arbeiten mit den anderen iKommZ-Gemeinden und Fachstellen zusammen, um ein gemeinsames Konzept 

zu entwickeln.
•	 Wir suchen nach alternativen Fördermöglichkeiten und setzen uns für eine rechtssichere Antragstellung ein.
•	 Wir tauschen uns regelmäßig mit Experten aus Wissenschaft und Praxis aus, um die besten Lösungen für 

unsere Region zu finden.
•	 Wir stehen im engen Austausch mit dem WWA und anderen Behörden, um die Interessen der Bürger bestmöglich 

zu vertreten.
Unser Ziel: Ein effektiver Starkregenschutz für die Kommunen der iKommZ – im konstruktiven Dialog mit allen 
Beteiligten, trotz aller Herausforderungen.

Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Ihr Sebastian Glener, Vorstand iKommZ Mittlere Donau gKU	 Text / Logo: iKommZ (Sebastian Glener)

Wohnberatung des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen
Sie sind aufgrund Ihres Alters, einer Behinderung oder Erkrankung mobilitätseingeschränkt, vielleicht sogar auf 
Rollator oder Rollstuhl angewiesen und kommen in Ihren vier Wänden nicht mehr so gut zu Recht? Die Treppen 
am Eingang oder im Haus sind ein unüberwindbares Hindernis? Das Aufstehen aus dem Bett oder der Einstieg in 
Dusche bzw. Badewanne wird immer beschwerlicher?
Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Sachgebiet Senioren und Betreuung, bietet Ihnen fachkundige Unter-
stützung an. Die zertifizierte Wohnberaterin nimmt auf Wunsch Ihre Wohnsituation in Augenschein und versucht 
zusammen mit Ihnen und angepasst an Ihre Bedürfnisse, individuelle Lösungen zu finden. Die Beratung geht von 
kleineren Maßnahmen wie dem Beseitigen von Stolperfallen, Anbringen von Haltegriffen oder Betterhöhungen bis 
hin zu Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich oder im Bad. Auch die Finanzierungs- und Zuschussmöglichkeiten 
einzelner Maßnahmen sind Teil der Beratung.
Kontakt: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Sachgebiet Senioren und Betreuung -Wohnberatung-, 
Bahnhofstraße 107 (im EG des Geriatriezentrums), 86633 Neuburg a.d.Donau, Telefon: 08431 57-539, 
E-Mail: Wohnberatung@neuburg-schrobenhausen.de	 Text / Grafik: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
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Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen

Änderung der Abfuhrtermine der 
Restmüll- und Biogefäße

Entsorgung von Weihnachtsbäumen
Die Landkreisbetriebe bieten wieder die Möglichkeit, 
an allen Wertstoffhöfen im Landkreis Neuburg-
Schrobenhausen Christbäume zu den regulären 
Öffnungszeiten kostenlos zu entsorgen. Die 
Abgabemöglichkeit ist unbefristet.
Die Christbäume müssen vollständig abdekoriert 
sein (ohne Reste von Lametta, Kugeln, etc.).

  Landkreisbetriebe ND-SOB

Abfallwirtschaft:

Ansprechpartner: 
Restmüll-/Biotonne:
Die Landkreisbetriebe Neuburg-Schroben-
hausen sind für alle Informationen rund 
um das Thema Abfall zuständig.

Den persönlichen Abfuhrkalender und 
Informationen kann man sich unter 
www.landkreisbetriebe.de ausdrucken 
oder mithilfe der Landkreisbetriebe-
App in den Handy-Kalender über- 
tragen lassen.
Sofern kein Internetzugang vorhanden ist, helfen 
Ihnen die Landkreisbetriebe unter der Telefon-
nummer 08431 612-0 weiter.

Gelbe Tonne:
Ansprechpartner bei Fragen zur Bereit- 
stellung, Auslieferung und Leerung der 
„Gelben Tonnen“ ist  die Firma Veolia 
Umweltservice Süd GmbH & Co. KG. 
unter der Telefonnummer 08456 91837-0
(E-Mail: de-ves-info-grossmehring@veolia.com).

Blaue Tonne:
Für Fragen zur „Blauen Tonne“ steht 
Ihnen die Firma Gigler, Schrobenhau-
sen, auf der Internet-Seite www.gigler.de 
oder unter der Telefonnummer: 08252 
8977–0 zur Verfügung.

Öffnungszeiten Wertstoffhof

Die Abfuhrtermine verschieben sich wie folgt:

Abfuhrtag:		     wird verlegt auf:
Frei., 26. Dezember	    Sa., 27. Dezember 2025
In Rennertshofen nur Biogefäß.
In Bertoldsheim Restmüll- und Biogefäß.

Abfuhrtag:		     wird verlegt auf:
Frei., 02. Januar	    Sa., 03. Januar 2026
In Rennertshofen Restmüll- und Biogefäß.
In Bertoldsheim nur Biogefäß

Die Müllgefäße sind ab 6.00 Uhr bereitzustellen.

Wertstoffhof Hatzenhofen
Öffnungszeiten Dezember bis März 

Freitag	 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Samstag	 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Bitte nutzen Sie alle geöffneten Wertstoffhöfe verant- 
wortungsbewusst. 

Kontakt (Ansprechpartner):
Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen,
Tel.: 08431 612-0,
E-Mail: Info@landkreisbetriebe.de

Öffnungszeiten von Wertstoffhöfen, sämtliche 
„Trenn-Mit“-Infobroschüren, Leerungstermine und 
sonstige Infoblätter, sowie alle verwendeten 
Formulare sind über die Internetadresse
www.landkreisbetriebe.de abrufbar.

Ebenso können alle Termine auch in zusammenge-
fasster Form aus dem Internet unter:
www.landkreisbetriebe.de/Abfuhrtermine
abgerufen werden.
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Die Herbst-Drehwurz (Spiranthes spiralis) – 
die am spätesten blühende heimische Orchidee

Sie besiedelt Trockenrasen, die regelmäßig von Schafen beweidet werden. Findet keine 
Schafbeweidung mehr statt verschwindet sie. Sie blüht von Mitte August bis in den Oktober hinein 
und ist eine kleine fast unscheinbare und zarte Orchidee. Der ährige Blütenstand ist ca. 3-12 cm 
hoch und mehr oder weniger spiralförmig gedreht. Er kann bis zu 30 Blüten umfassen. Bestäuber 
sind Honigbiene, Wildbienen und verschiedene Hummelarten, die auch im Herbst noch lange 
fliegen und Nektar sammeln. 
Bei uns in Bayern liegen die Verbreitungsschwerpunkte im Fränkischen Jura, auf der Frankenhöhe, 
dem Vorland der Schwäbischen Alb und im Alpenvorland. Im Landkreis findet man sie u.a. bei 
Illdorf. 
Neben Trockenrasen findet man sie auch auf Magerrasen und Heideflächen. Diese müssen aber 
immer einer regelmäßigen Beweidung unterliegen. Schädlich ist allerdings auch eine zu starke 

oder zur falschen Zeit durchgeführte Beweidung. Verweilen Schafherden während der Blütezeit zu lange auf den 
Standorten, werden Blüten entweder abgefressen oder zertrampelt. Eine rasch durchziehende Herde hinterlässt 
allerdings genügend Blütentriebe, deren Samen für den Erhalt der Art notwendig ist. Gerne wäschst sie zusammen 
auf Flächen mit Küchenschelle und Silberdistel. 
Die Bestandsentwicklung ist abnehmend. In Bayern und Deutschland ist sie auf der Roten Liste als „stark gefährdet“ 
eingestuft. Im Jahr 2001 war sie Orchidee des Jahres. 
Der wissenschaftliche Gattungsname „Spiranthes“ stammt aus dem Altgriechischen und steht für alles Gewundene. 
Der deutsche Name Herbst-Drehwurz bezieht sich zusätzlich auf die späte Blütezeit im Jahr. 

Karlheinz Schaile, Umweltbildung im AIZ Neuburg-Ingolstadt, Schloß Grünau
Text / Grafik: Karlheinz Schaile, Umweltbildung im AIZ Neuburg-Grünau; Foto: Kurt Kröpelin

Pressemitteilung des Auenzentrums Neuburg-Ingolstadt:

Pressemitteilung der Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen:

Achtung Brandgefahr: Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

In den letzten Wochen kam es im Landkreis zu zwei gefährlichen Bränden bei der Müllabfuhr – verursacht durch 
falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterien. Ein Vorfall ereignete sich in Neuburg an der Donau, ein weiterer in Ingol-
stadt.
Lithium-Ionen-Akkus stecken heute in vielen Geräten – vom Handy bis zur elektrischen Zahnbürste. Werden sie im 
Gelben Sack oder der Restmülltonne entsorgt, können sie sich entzünden und Brände auslösen. Laut Umweltdienst-
leister Veolia entstehen deutschlandweit täglich bis zu 30 Brände durch solche Fehlwürfe.
Unser Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus ausschließlich über die dafür 
vorgesehenen Sammelstellen – z. B. beim Wertstoffhof oder im Handel. Jede korrekt entsorgte Batterie schützt 
Menschenleben und unsere Umwelt.

Text / Grafik: Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen

Mitteilung des Finanzamtes Augsburg-Land:

Überprüfung und Nachschätzung der Bodenschätzungsergebnisse
Die Bodenschätzungsergebnisse der Gemarkungen 7013 Erlbach und 7015 Hatzenhofen werden auf Grund eines 
durchgeführten Feldvergleichs seit Mitte November 2025 nach § 11 BodSchätzG überprüft und nachgeschätzt.

Gegebenenfalls werden vom Schätzungsausschuss auf den Grundstücken Bodenproben gezogen. Nach 
§ 15 BodSchätzG sind die Eigentümer und die Nutzungsberechtigten der Grundstücke verpflichtet, den mit den 
örtlichen Arbeiten zur Durchführung dieses Gesetzes Beauftragten jederzeit das Betreten der Grundstücke zu 
gestatten und die von ihnen für die Zwecke der Bodenschätzung als notwendig erachteten Maßnahmen, z.B. 
Aufgrabungen zuzulassen. Ein Anspruch auf Schadenersatz besteht nicht.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an den Amtlichen Landwirtschaftlichen Sachverständigen (ALS)
https://www.finanzamt-schrobenhausen.de/kontakt/ansprechpartner/innendienst-a-bis-z/bodenschaetzung

Text: Finanzamt Augsburg-Land, Ulrich Schmaus
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Pressemitteilung:

Flutpolder Riedensheim; 
Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke
Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt beabsichtigt zum 01. Januar 2026, für die Dauer von 5 Jahren, 18 landwirt-
schaftliche Feldstücke inklusive eines Beweidungsobjektes im Bereich des Flutpolders Riedensheim, Gemarkungen 
Riedensheim und Stepperg zu verpachten.
Nähere Informationen unter: 
https://www.wwa-in.bayern.de/service/liegenschaften/index.htm

Text / Grafik / Foto: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt

Biberberater gesucht!
 
Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sucht für den Bezirk des Marktes Rennertshofen Rennertshofen ab dem 
01. Januar 2026 einen Biberberater.

Interessenten sollten körperlich fit sein, einen Führerschein besitzen, telefonisch gut erreichbar sein und mit den 
Bürgern in Konfliktsituationen umgehen können. 
Ein land- oder forstwirtschaftlicher oder jagdlicher Hintergrund, Erfahrung im Umgang mit Behörden und 
Naturverbundenheit sind wünschenswert. 
Der künftige Biberberater stellt das Bindeglied zwischen Bürgern, der Unteren Naturschutzbehörde Neuburg-
Schrobenhausen sowie mit der Marktgemeinde Rennertshofen dar. 
Er nimmt Schäden auf und meldet diese an die Naturschutzbehörde, berät Betroffene über Präventionsmaßnahmen 
(z.B. Vergrämung des Bibers mit E-Zaun, Einzelstammschutz gegen Biberverbiss), unterstützt beim Biberfang und 
besucht die Dienstbesprechungen und Fortbildungen der Unteren Naturschutzbehörde.
Voraussetzung für die Ernennung als Biberberater ist die Teilnahme an einem 5-tägigen Biberberater-Kurs (kostenfrei), 
in dem die notwendigen fachlichen und rechtlichen Grundlagen vermittelt werden. 
Der Landkreis gewährt für die ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung.

Für Fragen steht das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Untere Naturschutzbehörde, unter Tel. 08431 57-390 
gerne zur Verfügung. 

Text / Grafik: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen

Pressemitteilung:
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Parkende Autos in Kurvenbereichen, in engen Straßen, Gassen und an 
Kreuzungen sowie versetztes Parken auf beiden Straßenseiten behindern und 
verzögern den Winterdienst erheblich.
Wir bitten deshalb, an kritischen Stellen in den Wintermonaten keine Fahr-
zeuge abzustellen, damit der Winterdienst reibungslos und möglichst schnell 
durchgeführt werden kann.
Bedenken Sie bitte, dass die Räumfahrzeuge  eine Durchfahrtsbreite von 
3,80 m benötigen. Andernfalls kann nicht geräumt bzw. gestreut werden.

Unsere Bauhofmitarbeiter sowie die von uns beauftragten externen Personen sind bestrebt, insgesamt rund 60 km 
Gemeindestraßen zügig zu räumen. Da sie nicht überall gleichzeitig sein können, werden vordringlich Straßen mit 
starkem Gefälle sowie die Kreuzungsbereiche geräumt und gestreut.

So können Sie den Winterdienst unterstützen:
-	 Nicht auf der Straße, sondern auf dem eigenen Grundstück parken.
-	 Schnee bitte NICHT auf den Gehweg oder auf die Fahrbahn räumen.
-	 Abflussrinnen, Hydranten und Abwassereinlaufschächte frei halten.

Ihre Aufgabe ist es:
-	 den Gehweg entlang Ihres Grundstückes werktags zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr und an Sonn- und  
	 gesetzlichen Feiertagen ab 08.00 Uhr fortlaufend zu räumen und zu streuen.
-	 bei Grundstücken ohne Gehweg: angrenzende Straße mit einem Streifen von 1,00 m (§ 2 Abs. 2 der  gemeind- 
	 lichen Verordnung) zu räumen und zu streuen - dies gilt auch entlang unbebauter Bauplätze.

Winterdienst auf Straßen und Wegen

Eingeschränkte Salzstreuung beim Winterdienst 
Um den Salzverbrauch weiterhin so gering als möglich zu halten, wird der Winterstreudienst im Bereich des Marktes 
Rennertshofen nur bei Gefällstrecken, gefährlichen Kreuzungen und gefährlichen Straßenabschnitten durchgeführt. 
Bei allen anderen Straßen wird nur bei extremer Glatteisbildung gestreut.

Parkende Autos behindern den Winterdienst

Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen
Die gemeindliche Verordnung regelt unter anderem, dass die Anlieger an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen für die Sauberhaltung des Gehweges sowie der Fahrbahn Sorge 
zu tragen haben. Insbesondere muss der Gehweg, die Fahrbahn und soweit vorhanden der 
Geh- und Radweg entsprechend der Straßenreinigungsverordnung nach Bedarf regelmäßig, 
jedoch mindestens einmal im Monat, gekehrt und von Kehricht, Schlamm und sonstigem 
Unrat befreit werden. Bei Bedarf sind zudem die Abflussrinnen und Kanaleinläufe frei zu 
machen. Ebenso obliegt es den Grundstücksanliegern, Geh- und Radwege von Gras und 
Unkraut zu befreien. Wird dieser Reinigungspflicht nicht nachgekommen, kann ein Bußgeld 
festgesetzt werden.

Die Reinigungsverpflichtung gilt auch für Eigentümer von unbebauten Grund-
stücken (Bauplätzen usw.) sowie von Anliegern des Gehweges der Markt- 
mauer in der Kerngemeinde. Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laub-
fall mindestens einmal in der Woche oder sofern die Situation als verkehrs-
gefährdend einzustufen ist, öfters durchzuführen. 

Die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter kann im Internet unter 
https://www.rennertshofen.de/Satzungen-und-Verordnungen.o603.html 
abgerufen werden. 
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Sie haben einen Pflegegrad 
und brauchen Hilfe zu Hause?

Sie wollen mehr als nur einen Job, und möchten 
Senioren oder Menschen mit Unterstützungsbedarf 
dabei behilflich sein, solange wie möglich in ihrem 
vertrauten Zuhause bleiben zu können?

Wir suchen für das Gemeindegebiet Rennertshofen 
eine erfahrene Fachkraft (m/w/d) oder 

Quereinsteiger (m/w/d) auf Minijobbasis

Für folgende Tätigkeiten:
-	 Haushaltshilfe für hauswirtschaftliche Dienstleis- 
	 tung
-	 Alltagsbegleitung
-	 Betreuungskraft 
Wir bieten:
-	 wertschätzender Umgang miteinander
-	 sehr gute Arbeitsatmosphäre 
-	 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten.
-	 leistungsgerechte Vergütung auf Minijobbasis  
	 (nach Tarif AVR Caritas)
-	 kostenlose Schulung nach § 45a SGB XI - ohne 
	 Prüfung
Ihr Profil:
-	 freundlich, einfühlsam, verantwortungsbewusst
-	 Freude am Umgang mit Menschen
-	 Führerschein Klasse B

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Familien- und Seniorenhilfe e. V.
Magdalena Habermeyer, Koordinationsstelle

Am Balgfeld 4, 86697 Oberhausen,
Tel. 08431/6406719

Email: info@fsh-oberhausen.de

Grafiken / Text: Familien- und Seniorenhilfe e. V. 

BERUFSFACHSCHULEN

STAATLICHE BERUFSFACHSCHULEN
NEUBURG AN DER DONAU

ERNÄHRUNG UND VERSORGUNG - KINDERPFLEGE - SOZIALPFLEGE

ZUKUNFT DURCH AUSBILDUNG

infotag
fr, 23.01.2026

ab 10 Uhr
Eybstraße B251
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon 08431 6098-300
www.bfs-neuburg.de

hier das Programm 

mit praxisnahen Workshops

Flyer Infotag_A3.indd   1Flyer Infotag_A3.indd   1 22.09.25   16:5922.09.25   16:59

FACHAKADEMIE
FÜR SOZIALPÄDAGOGIK

infotag
fr, 23.01.2026

ab 10 Uhr

STAATLICHE FACHAKADEMIE FÜR SOZIALPÄDAGOGIK NEUBURG AN DER DONAU

ERZIEHER/INNEN AUSBILDUNG

Eybstraße B251
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon 08431 6098-300
www.fak-neuburg.de

ATTRAKTIVER - MODERNER - KÜRZER

hier das Programm 

mit praxisnahen Workshops

Flyer Infotag_A3.indd   2Flyer Infotag_A3.indd   2 22.09.25   16:5922.09.25   16:59

 

Rentensprechtage
Für alle Rentensprechtage der Deutschen Renten-
versicherung Bayern Süd müssen Termine gebucht 
werden.

•	 Termine für die Rentensprechtage 2026 im 
1. Vierteljahr im Landratsamt Neuburg-Schroben- 
hausen:

	 29. Januar, 19. Februar und 26. März 
•	 Alle Beratungstermine - also auch die Termine für 

die Rentensprechtage im Landratsamt Neuburg- 
Schrobenhausen - werden ausschließlich über das 
kostenlose Servicetelefon der Deutschen Renten- 
versicherung vergeben (Mo. - Do. 07.30 Uhr - 
16.00 Uhr, Fr. 07.30 Uhr - 12.00 Uhr): 
Tel.Nr. 0800 100048015 - Auswahl 8. 

Grafik / Text: Deutsche Rentenversicherung
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Elf Jugendliche bestehen die 
Bayerische Jugendleistungsprüfung
Großer Erfolg für den Feuerwehrnachwuchs: 
Elf Jugendliche der Freiwilligen Feuerwehr 
Rennertshofen haben erfolgreich die Bayerische 
Jugendleistungsprüfung abgelegt. Mit großem 
Engagement, Teamgeist und Können meisterten sie 
alle Aufgaben, die von Knoten und Stichen über das 
Zielspritzen bis hin zu theoretischen Fragen rund um 
den Feuerwehrdienst reichten.

Mit dem Bestehen der Jugendleistungsprüfung 
haben die elf Jugendlichen einen wichtigen Schritt 
in ihrer Feuerwehrlaufbahn gemacht. Sie beweisen 
damit nicht nur ihr Können, sondern auch ihren 
Einsatz für das Ehrenamt und die Gemeinschaft in 
Rennertshofen.

Die Freiwillige Feuerwehr Rennertshofen gratuliert 
herzlich zu dieser tollen Leistung!

Grafik / Foto / Text: FF Rennertshofen

 

Ereignisreicher Herbst für die 
Feuerwehr Stepperg

Ende September stellten sich acht Jugendliche 
erstmalig in der Marktgemeinde der Abnahme der 
Jugendflamme, Stufe II, und meisterte diese mit 
Bravour. Zudem absolvierte eine Gruppe der aktiven 
Mannschaft das Leistungsabzeichen in Technischer 
Hilfeleistung in Neuburg an der Donau.

Als absolutes Highlight stand im Oktober die 
Teilnahme am Schanzenlauf in Oberstdorf an. 
Leonhard und Nepomuk Riedl erklommen mit 
angelegter Atemschutzausrüstung die über 1000 
Stufen und 162 Höhenmeter der Heini-Klopfer-
Skiflugschanze in einer Spitzenzeit und belegten 
mit einer Zeit von 10:44 Minuten auf Anhieb den 
zweiten Rang von insgesamt 600 Teilnehmern. 

Im November konnten sich nochmals 17 
Angehörige der Jugendfeuerwehr beweisen und 
nahmen erfolgreich am Wissentest in Bergheim und 
Ehekirchen teil.

Grafik / Foto / Text: FF Stepperg

Grafik /Text: TC Rennertshofen

 

Tennisclub Rennertshofen

Tennisplatz im Winterschlaf
Anfang November wurden die Tennisplätze in den 
Winterschlaf versetzt. 
Passend zur kommenden Weihnachtszeit fand am Freitag, 
21. November 2025, ein geselliger Adventstrunk am 
Außengelände des Tennisvereins statt.
Aber auch im Winter kann Tennis gespielt werden. Das 
Wintertraining läuft aktuell in Neuburg im Rödenhof. In 
der Rennertshofener Turnhalle gibt es auch Einheiten zum 
freien Spielen für unsere Mitglieder.

Vormerkung Termin 2026:
Sonntag, 15. März 2026, 09:30 Uhr: Weißwurstfrühstück 
und Jahreshauptversammlung
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“Die Arbeit ruht, es ist soweit, für alle ist jetzt Weihnachtszeit.” 
 

Der Verschönerungsverein und der Seniorenkreis 
möchten euch daher am 

14. Dezember 2025 um 14:00 Uhr 
zu unserer traditionellen Weihnachtsfeier im Pfarrstadl 

in Stepperg einladen. 
 

Bei Kaffee, Kuchen, Glühwein, weihnachtlicher Musik, 
Geschichten und einem Weihnachtstheater 

der Stepperger Kinder wollen wir 
euch herzlich willkommen heißen. 

 

Wir wünschen denjenigen die leider nicht kommen können, 
eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und 

ein gutes neues Jahr. 

Die Vorstandschaft des 
Fördervereins First-Responder

möchte sich recht herzlich für die
aufopfernde Bereitschaft

der aktiven Mannschaft im vergangenen
Jahr bedanken.

Auch ein großes Dankeschön gilt 
den Mitgliedern

und Spendern des
Fördervereins First Responder

Rennertshofen e.V.

Wir wünschen allen eine schöne, 
besinnliche Adventszeit,

ein ruhiges Fest im Kreis Ihrer Lieben und
für das neue Jahr Glück, Gesundheit und Erfolg.

Ihr Förderverein

Das Geheimnis der
Weihnacht
besteht darin, 
dass wir auf unserer
Suche
nach dem Großen
und
Außerordentlichen
auf das
Unscheinbare und
Kleine hingewiesen
werden.

Wir sagen Danke 
und wünschen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Start in ein gesundes,

friedvolles neues Jahr.
 

Ihr Nachbarschaftshilfeteam
Johanna Knöferl

Die Nachbarschaftshilfe
„Wir füreinander“

Nachbarschaftshilfe - 
Aktuell

Die Nachbarschaftshilfe Rennertshofen und die 
hilfsbedürftigen Menschen  möchten sich für die 
zahlreichen Sachspenden recht herzlich bedanken.
Sie haben mit Ihren Spenden vielen Menschen den 
Alltag erleichtert.  DANKE! 

Wir wünschen Ihnen ein schönes besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

Kontaktpersonen:
Willi Baierlein 08434 276 oder
Christine Biber 09094 1407

 NACHBARSCHAFTSHILFE

Text: Team Nachbarschaftshilfe
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(Nachmittagsvorstellung)

1199..0000  UUhhrr (Abendvorstellung)

11.01.2026

Einlass: 13:00 Uhr
Beginn: 13:30 Uhr
Eintritt: 4,00 €

Auftritt der Kindergarde FG Bertoldsheim
und der Kindergarde Fidelitas Rennertshofen

Schlossgaststätte Schlamp

(Nachmittagsvorstellung)

(Abendvorstellung)
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GASTHAUS 
SCHLAMP

KVV 28.12.25 • 19 UHR •  SPORTHEIM BERTOLDSHEIM

6ER-RAT-BALL

WELT REISE
ALLER ZEIT EN

DIE VERRÜCKT EST E

BEGINN: 19.00 • EINLASS: 18.30 • GASTHAUS SCHLAMP

ER-RAT-BALL
BEGINN: 19.00 EINLASS: 18.30 GASTHAUS SCHLAMP

07.02.26

FREIER EINTRITT
ANSCHLIEßEND AFTER GARDETREFFEN PARTY

Diepoldhalle  •  Diepoldstraße 32  •  86688 Marxheim

EINLASS

09:00
BEGINN

10:00
DIE FASCHINGSGESELLSCHAFT BERTOLDSHEIM 

PRÄSENTIERT UNSER DRITTES

JAN
202624

10:00 - 13:00 Uhr
Kindergardetreffen

13:30 - 22:00 Uhr
Großes Gardetreffen
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BITTE BEACHTEN!

VERANSTALTUNGSKALENDER
Gerne veröffentlichen wir Ihre Veranstaltungen im 
Mitteilungsblatt des Marktes Rennertshofen (siehe Seite 
29-31) sowie auf der gemeindlichen Homepage.

Um aber Ihr Event unter der Rubrik „Veranstaltungs-
kalender“ im gemeindlichen Mitteilungsblatt 
veröffentlichen zu können, ist es zwingend erforderlich, 
dass Sie dies im Vorfeld über das „Online-Tool“ unter
www.rennertshofen.de/Veranstaltungsmeldung  
melden. 

Die online gemeldeten Veranstaltungen werden dann 
zusätzlich automatisch über unsere „Heimat-Info-App“ 
kommuniziert.

Veranstaltungskalender 

Infos und Buchungen auf unserer Homepage und 
im Reisebüro Spangler  

Neuburg/Donau

28. Januar 2026

7. Februar 2026

18. Februar 2026

28. Februar 2026
1. Mittwochs-Fahrt

Tagesfahrt (4. Kurstag)

2. Mittwochs-Fahrt

Apres Skifahrt

3. Januar 2026
Tagesfahrt ins Weiße

17. Januar 2026

24. Januar 2026

10. Januar 2026

Tagesfahrt (2. Kurstag)

Tagesfahrt (3. Kurstag)

Tagesfahrt (1. Kurstag)

Blutspendetermine
In Neuburg a.d.Donau findet an der Grundschule Ost, 
Berliner Str. 37, ein Blutspendetermin des Bayerischen 
Roten Kreuzes statt:

Mittwoch, 07. Januar 2026
von 16:00 Uhr - 20:00 Uhr 

Naturland

Diepoldstraße 32
Marxheim-Schweinspoint

Johannes Markt

SOZIAL. REGIONAL.
VON HERZEN. 
LECKER. BIO. NACHHALTIG.
Unsere Produkte sind besonders:
In unserer Manufaktur entstehen verantwortungsvoll hergestellte 
BIO-Lebensmittel aus Zutaten von unserem Johannes Hof und vielen 
weiteren regionalen Herstellern. Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie 
Vielfalt, Angebot vor Ort und soziale Arbeitsplätze.  

Schon gewusst? 
Bei uns bekommen Sie BRENNHOLZ aus nachhaltiger 
Forstwirtscha� , verschiedene Sorten und Größen. Infos unter: 
www.sanktjohannes.com/johannes-hof

Auch bei uns: 

HERZENSPRODUKTE
tolle Geschenkideen für 
Weihnachten, mit Liebe 

von Hand gemacht.

AKTUELLES 
& ANGEBOTE

Weihnachten, mit Liebe 
von Hand gemacht.

Jetzt neu: 
  Apfel-Birnensa�  von 
unseren Streuobstwiesen

Apfel-Birnensa�  von Apfel-Birnensa�  von 

        WIR VERSTEHEN UNSER HANDWERK

Marktstraße 22    I    86643 Rennertshofen    I    Telefon 08434/2 18

WIR VERSTEHEN UNSER HANDWERK

Wir brauchen Hilfe für Verkauf und Büro!
           WIR FREUEN UNS AUF DICH

Du  
arbeitest gerne 

in Teilzeit?

12 - 16 Std. /
Woche

Hast du Interesse? Dann melde dich bei uns:
Tel.: 08434 / 2 18    E-Mail: rennertshofen@elektro-ruschak.de

Ab Januar 2026

       



Seite 24� Mitteilungsblatt Markt Rennertshofen – Nr. 381 – Ausgabe 9/25 vom 12. Dezember 2025

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit,
schöne Feiertage und alles Gute für das neue Jahr.

Frohe Weihnachten!

Maximilian Ammler
Filialleiter

Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. 
Ihr Team der Sparkasse Rennertshofen

Regina Bauer
Kundenberaterin

Peter Füger
Kundenberater

Tilo Volgmann
Kundenberater

S Sparkasse Altbayern

E-Rezepte  
einfach per App  

einlösen – wir liefern  
direkt zu dir  
nach Hause.

STADT FLUSSLAND

FROHES FEST

Ihnen fehlen  
noch Geschenkideen?  

Stöbern Sie gerne  
bei uns!

RennertshofenRain

DONAU
APOTHEKE

STADT
APOTHEKE

Wir kennen uns.
www.stadt-land-fluss-apo.de

Ihnen fehlen  
noch Geschenkideen?  

Stöbern Sie gerne  
bei uns!
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Zuhause kann 
so schön sein!

Planen Sie 
ihr Traumbad 
mit uns.

Hatzenhofener Str. 42
86643 Rennertshofen/Stepperg

www.markmiller-rennertshofen.de

Thomas Janßen
Versicherungsmakler für Privat- und Gewerbekunden

Nach §34d Abs. I GewO Reg. Nr. D-DWD4-5QIWO-23

Am Seebrunnen 2   ·   86643 Rennertshofen/Bertoldsheim
Telefon    0 84 34 / 9 4 39 096 Handy    01 51 / 61 49 58 49
info@versicherung-janssen.de www.versicherung-janssen.de

Mein Service für Sie:
•	 	Versicherungsvergleich mit Einsparungen bis zu 30%
•	 	Kfz-Versicherungscheck
•			Berufsunfähigkeitsversicherung
•		Sterbegeld, Renten- und Lebensversicherungen
•		Gebäude-, Unfall- und Rechtsschutzversicherungen
•	 	Versicherungsschutz für Kinder, Studenten, Azubis
•	 	Beratung zur Pflegeversicherung & Info Vorsorgevollmacht
•	 	Versicherungsschutz für Firmen und Landwirtschaft
•			Persönliche Beratung vor Ort

Wir wünschen 
Ihnen und Ihren Lieben 

ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes, glückliches neues Jahr. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns!

Marktstraße 14 · 86643 Rennertshofen
Tel.: 0 84 34/91 30 · Fax: 0 84 34/91 31
w w w. b r i l l e n - k o e n i g s d o r f e r. d e

KONIGSDORFER
RI   ENB UHREN · SCHMUCK

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Wir bedanken uns für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und  wünschen 
Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage 
und ein  

Biber &
Brassler

Elektrotechnik
Landstraße 3 - 86676 Ehekirchen / Bonsal - 

Tel: 08435-920092 - Mail: info@bubelektro.de

www.bubelektro.de

“Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,
dass in die Dunkelheit der Erde 

die helle Sonne scheint“

Herzlich danken wir für Ihr
Vertrauen und wünschen

Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest

sowie für das neue Jahr
Gesundheit und Glück.

haarmode von metzker

mehr aus ih
rem typ

wir m
achen

Sylvia Metzker
Marktstraße 36

86643 Rennertshofen
Telefon 0 84 34/92 00 52
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DTB AUSBAU 
Industriestr. 14 · 86643 Rennertshofen 
08434 9401-0 · info@dtb-ausbau.de

www.dtb-ausbau.de

Wir wünschen Euch allen

frohe & besinnliche 
   Festtage

guten 
    Rutsch!

und einen

K O M P E T E N T .  E N G A G I E R T .  F A M I L I Ä R .  

Sie sind auf der Suche nach 
einer beruflichen Neuorientie-
rung & möchten Teil unseres 
familiären Teams werden? 

Dann bewerben 
Sie sich jetzt online oder 

rufen Sie uns an!

OB PFLEGE- ODER ARBEITSPLATZ - 
 MIT UNS KÖNNEN SIE ALT WERDEN!

Sie sind auf der Suche 
nach einem gemütlichen 

Zuhause im Alter? Bei uns 
erhalten Sie eine herzliche 
Pflege in einer familiären 

Atmosphäre. 
Wir freuen uns auf Sie!

Bertoldsheim Seniorenpflege
Am Schloßberg 6 | 86643 Rennertshofen
Tel.: 08434 / 942 0
bertoldsheim@fuehrergruppe.de
www.bertoldsheim-seniorenpflege.de
www.karriere.fuehrergruppe.de

Burchard Führer
Seniorenpflege
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DEZEMBER 2025
12.12.� 14:00 - 16:00
13.12.� 09:30 - 13:00

Christbaumverkauf der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg auf dem Gelände von 
Metallbau Simon in Rennertshofen (Gewerbegebiet, Industriestraße)

12.12.� 19:00 Weihnachtsfeier des SV Bertoldsheim in der Schlossgaststätte Schlamp in 
Bertoldsheim

13.12.� 13:30 Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Rennertshofen im Pfarrheim 
Rennertshofen

13.12.� 16:00 Tierische Hofweihnacht bei Göbels Hofladen in Ellenbrunn, Gammersfelder Weg 20

14.12.� 11:30 Weihnachtsfeier des kath. Arbeitersvereins im Kegelheim Stepperg

14.12.� 14:00 Weihnachtsfeier des Verschönerungsvereines Stepperg und des Seniorenkreises im 
Pfarrstadl Stepperg

14.12.� 15:00 Familienkino „Die Unendliche Geschichte“ im Kulturtreff Rennertshofen. Veranstalter: 
Kulturtreff Rennertshofen; Karten werden an der Tageskasse verkauft.

19.12.� 14:00 - 16:00
20.12.� 09:30 - 13:00

Christbaumverkauf der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg auf dem Gelände von 
Metallbau Simon in Rennertshofen (Gewerbegebiet, Industriestraße)

20.12.� 14:00 und 19:00 Der Nussknacker - Das Weihnachtskonzert der Marktkapelle Rennertshofen mit dem 
Ballett Dance IN aus Ingolstadt in der neuen Mehrzweckhalle (Schule Rennertshofen)

20.12.� 18:30 Weihnachtsfeier des FC Rennertshofen im Kegelheim Stepperg

21.12.� 14:00 Kindertheater „Das verlorene Weihnachtslicht“ im Kulturtreff Rennertshofen
Veranstalter: Rennertshofener Theaterfreunde

21.12.� 18:30 Lesung - Heilige Nacht von Ludwig Thoma in der Pfarrkirche St. Michael Stepperg; 
Begleitung durch die Rupertsbucher Bergsängerinnen, Vorleser Guy Graf von Moy

27.12.� 20:00 Tom Schmids „KLOANE BAGAGE“ im Kulturtreff Rennertshofen. Tickets und weitere 
Infos unter: www.kulturtreffrennertshofen.de

� 16:00 und
27.12.� 17:00 und
� 22:00

„Dinner For One“ im Kulturtreff Rennertshofen. Reservierung von kostenlosen Tickets 
und weitere Infos unter: www.kulturtreffrennertshofen.de

JANUAR 2026

01.01.� 16:00 - 17:00 Neujahrsanblasen der Marktkapelle Rennertshofen am Rathaus

05.01.� 20:00 Krönungsball der Fidelitas ‘85 in der neuen Mehrzweckhalle der Schule Rennertshofen

06.01.� 19:00 Jahreshautpversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg e.V. im Kegelheim 
Stepperg

Veranstaltungen
Bitte beachten Sie:
Der Markt Rennertshofen weist eindringlich darauf hin, dass hier nur die Veranstaltungen veröffentlicht werden, 
die die Veranstalter im Vorfeld über das „Online-Tool“ unter www.rennertshofen.de/Veranstaltungsmeldung 
melden.
Die online gemeldeten Veranstaltungen werden dann zusätzlich automatisch über unsere „Heimat-Info-App“ 
kommuniziert. 

Aktualität ist wichtig:
Um den Veranstaltungskalender aktuell zu halten, bitten wir Änderungen per E-Mail an  
Sekretariat@rennertshofen.de zu melden. Eine Änderung zu bereits gemeldeten und veröffentlichten Terminen kann 
nur durch die Verwaltung des Marktes Rennertshofen erfolgen. Für Fragen steht Ihnen Frau Peschke unter Telefon 
08434 9407-23 gerne zur Verfügung.

Anzeige der Veranstaltung:
Außerdem ist zu beachten, dass öffentliche Vergnügungen zusätzlich zu der Meldung für den Veranstaltungskalender 
(z. B. Vereinsfeste, Tanzveranstaltungen) anzeigepflichtig sind. Die öffentliche Vergnügung ist unter Angabe der 
Art, des Ortes, der Zeit und der Zahl der zugelassenen Teilnehmer spätestens 4 Wochen vorher beim Markt 
Rennertshofen (Bürgerbüro) schriftlich oder online über unser Rathaus-Service-Portal anzuzeigen (vgl. Art. 19 
LStVG). Dies gilt insbesondere auch für Tanzveranstaltungen in Gaststätten, die keine genehmigten Tanzlokale sind.
Erlaubnispflichtig nach § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz (GastG) ist auch der vorübergehende Betrieb von Speise- und 
Schankwirtschaften (z. B. Straßenfeste); diese sollen ebenfalls 4 Wochen vorher schriftlich oder online über unser 
Rathaus-Service-Portal angemeldet werden.

Veranstaltungstermine finden Sie auch unter www.rennertshofen.de
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09.01.� 19:30
10.01.� 19:30
11.01.� 14:00

Theateraufführung der Theatergruppe Hütting im Schützenheim Hütting 

11.01.� 13:00 Kinderball der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim in der Schlossgaststätte Schlamp in 
Bertoldsheim

16.01.� 19:30
17.01.� 19:30 Theateraufführung der Theatergruppe Hütting im Schützenheim Hütting 

FEBRUAR 2026

01.02.� 14:00 Seniorenfasching des Seniorenkreises Bertoldsheim in der Schlossgaststätte Schlamp 
in Bertoldsheim (Einlass um 13:30 Uhr)

01.02.� 18:00 Saxo Alegro im Café des Kulturtreffs Rennertshofen; Veranstalter: Kulturtreff 
Rennertshofen

07.02.� 13:30 Seniorenfasching der Pfarrei Rennertshofen im Pfarrheim Rennertshofen

07.02.� 19:00 6er-Rat-Ball mit Live-Band in der Schlossgaststätte Schlamp in Bertoldsheim 

14.02.� 13:30 40. Faschingsumzug in Bernza

21.02.� 19:00 Die Reise zum Staunen - Magie im Kulturtreff (ein Abend der Zauberkunst mit Jörg 
Alexander & Carola). Tickets und weitere Infos unter: www.kulturtreffrennertshofen.de

27.02. - 28.02.� Theateraufführung der Laienspielgruppe Stepperg im Pfarrstadl Stepperg 

28.02.� 09:00 Altpapiersammlung des SV Bertoldsheim (Bertoldsheim, Erlbach und Neuhausen)

MÄRZ 2026

01.03.� Theateraufführung der Laienspielgruppe Stepperg im Pfarrstadl Stepperg 

08.03.� Kommunalwahl

13.03.� 20:00

Kabarettabend im Kulturtreff Rennertshofen mit Rolf Miller und seinem Programm 
„WENN NICHT WANN DANN JETZT“;Kartenvorverkauf bei 
Brillen Königsdorfer unter der Telefonnummer 08434 1313 oder unter 
Info@kleinkunst-rennertshofen.de

13.03. - 15.03.� Theateraufführung der Laienspielgruppe Stepperg im Pfarrstadl Stepperg 

15.03. � 10:00 Jahreshauptversammlung des Tennisclub Rennertshofen e.V. im Tennisheim

20.03. - 22.03.� Theateraufführung der Laienspielgruppe Stepperg im Pfarrstadl Stepperg 

21.03. � 19:30 Jahreshauptversammlung des SV Bertoldsheim im Sportheim Bertoldsheim

22.03.� 13:30 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Verschönerungsvereins Stepperg im 
Kegelheim Stepperg

APRIL 2026

04.04.� 19:00 Osterschinkenessen des SV Bertoldsheim im Sportheim Bertoldsheim

24.04.� 20:00
Kabarettabend im Clubheim des TC Rennertshofen mit Stefan Kröll „Schee wuid“,  
Kartenvorverkauf bei Brillen Königsdorfer unter der Telefonnummer 08434 1313 oder 
unter Info@kleinkunst-rennertshofen.de

30.04.� 18:00 Maibaumaufstellen der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg beim Feuerwehrhaus Stepperg

MAI 2026

01.05.� 11:30 Maifeier der Freiwilligen Feuerwehr Rennertshofen mit Maibaumaufstellen am 
Feuerwehrhaus Rennertshofen

14.05.� Gartenfest der Riedensheimer Vereine im Garten des Bürgerhauses Riedensheim

23.05.� 19:00
24.05.� 11:30 Rohrbacher Dorffest

30.05.� 09:00 Altpapiersammlung des SV Bertoldsheim (Bertoldsheim, Erlbach und Neuhausen)
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JUNI 2026

13.06.� 17:00 Heimat, Bier und Blasmusik der Marktkapelle Rennertshofen im ehem. Biergarten 
Stepperg (Antonibergstraße)

14.06.�

Kirchliches Antoniusfest der Pfarrei St. Michael Stepperg,
09:30 Uhr Treffpunkt vor der Pfarrkirche Stepperg, anschließend Prozession;
10:00 Uhr Gottesdienst auf dem Antoniberg; anschließend gemeinsamer Prozession 
zurück und Mittagstisch am Pfarrhof

19.06� 20:00
Kabarettabend im Clubheim des TC Rennertshofen mit Stephan Rosner „Der Rosi-
Kavalier“,  Kartenvorverkauf bei Brillen Königsdorfer unter der Telefonnummer 08434 
1313 oder unter Info@kleinkunst-rennertshofen.de

27.06.� 18:00 Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr Mauern-Treidelheim-Siglohe in Treidelheim

JULI 2026

11.07.� 17:00 Antonibergfest der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg am Antoniberg

18.07. - 19.07.� Marktfest (geplant)

AUGUST 2026

01.08.� 18:30 Sommernachtsfest des SV Bertoldsheim auf dem Sportgelände Bertoldsheim

15.08.� 10:00 Gartenfest der Weinbergschützen Mauern im Garten der Alten Schule in Mauern

22.08. - 23.08. 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hatzenhofen

29.08.� 09:00 Altpapiersammlung des SV Bertoldsheim (Bertoldsheim, Erlbach und Neuhausen)

SEPTEMBER 2026

05.09. - 06.09. Herbstfest der Freiwilligen Feuerwehr Erlbach

18.09.� 20:00
Kabarettabend im Clubheim des TC Rennertshofen mit Teresa Reichl „Grober Unfug“,  
Kartenvorverkauf bei Brillen Königsdorfer unter der Telefonnummer 08434 1313 oder 
unter Info@kleinkunst-rennertshofen.de

26.09. - 27.09. Tag der offenen Tür im Tierheim Riedensheim 
(Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen)

OKTOBER 2026

03.10. - 04.10. Tag der offenen Tür im Tierheim Riedensheim 
(Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen)

10.10.� 14:30 Apfelfest des Verschönerungsvereins Stepperg an der Fischerstecherhalle in Stepperg

10.10.� 19:00 Weinfest des SV Bertoldsheim im Sportheim Bertoldsheim

23.10.� 20:00
Kabarettabend  im Kulturtreff Rennertshofen mit Wolfgang Krebs „Bayern liebt DICH“,  
Kartenvorverkauf bei Brillen Königsdorfer unter der Telefonnummer 08434 1313 oder 
unter Info@kleinkunst-rennertshofen.de

NOVEMBER 2026

06.11.� 19:30 Kleiner Theaterabend der Laienspielgruppe Stepperg im Pfarrstadl Stepperg

07.11.� 13:30 Seniorennachmittag der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg für alle Seniorinnen und 
Senioren der Großgemeinde im Pfarrstadl Stepperg

07.11.� 19:30 Vereinsabend der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg im Pfarrstadl Stepperg

08.11.� 18:00 Kleiner Theaterabend der Laienspielgruppe Stepperg im Pfarrstadl Stepperg

13.11. - 14.11.� 19:30 Kleiner Theaterabend der Laienspielgruppe Stepperg im Pfarrstadl Stepperg

28.11.� 09:00 Altpapiersammlung des SV Bertoldsheim (Bertoldsheim, Erlbach und Neuhausen)

DEZEMBER 2026

05.12.� 19:00 Weihnachtsfeier des SV Bertoldsheim in der Schlossgaststätte Schlamp in 
Bertoldsheim

13.12.� 14:00 Weihnachtsfeier des Verschönerungsvereins Stepperg und des Seniorenkreises 
Stepperg im Pfarrstadl Stepperg
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APOTHEKEN-NOTDIENST

ÄRZTLICHER NOT- UND BEREITSCHAFTSDIENST
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter der 
kostenlosen Rufnummer 116 117. 

Der Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst. Bitte wenden Sie sich in al-
len dringenden, lebensbedrohlichen Notfällen direkt an 
die Integrierte Leitstelle ohne Ortsvorwahl unter der  
Notrufnummer 112 (aus dem Festnetz und über Mobilfunk).

Den zahnärztlichen Not- und Bereitschaftsdienst erfahren  
Sie über die Tagespresse oder unter
www.zahnarzt-notdienst.de (über eine Umkreissuche).

Der ärztliche Bereitschaftsdienst der Vertragsärzte findet in 
der GOIN-Notfallpraxis Neuburg im Krankenhaus statt. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

GOIN-Notfallpraxis Neuburg, Kliniken St. Elisabeth, 
Müller-Gnadenegg-Weg 4, 86633 Neuburg/Do.

Öffnungszeiten:
Mittwoch und Freitag� 16:00 –21:00 Uhr

Samstag / Sonntag / Feiertag� 09:00 –21:00 Uhr  
�  

Die Bayerische Staatsregierung bietet folgenden Service an:
Unter der Internet-Adresse: https://www.stmgp.bayern.de/
service/notfall-suchdienste/  finden Sie im medizinischen 
Notfall schnell den passenden Ansprechpartner in Bayern 
und erhalten die Hilfe, die Sie brauchen. Sei es, dass Sie 

„NOTDIENSTE-SUCHDIENSTE“
tief in der Nacht oder über die Feiertage die nächstgelegene 
geöffnete Apotheke suchen, einen Experten des Giftnotrufs 
brauchen oder einen Arzt/Zahnarzt in der Nähe Ihres Stand-
orts finden wollen. All diese Informationen können Sie für 
Bayern gebündelt in dieser Anwendung jederzeit abrufen.

 

Hinweis:

Von der Bayerischen Landesapothekenkammer werden leider keine Apotheken-Notdienste-Pläne mehr im Voraus 
veröffentlicht. 

Aus diesem Grund können wir an dieser Stelle keinen Apotheken-Notdienst-Plan mehr abdrucken.

Folgende Möglichkeiten haben Sie:

•	 Die Donau-Apotheke Rennertshofen bietet auf ihrer Homepage eine Apotheken-Notdienstsuche unter 
www.stadt-land-fluss-apo.de/notdienst  an.

•	 Ebenso finden Sie eine Suchfunktion zum Apotheken-Notdienst auf der Homepage der Bayerischen Landes- 
apothekenkammer unter www.blak.de/notdienstsuche

•	 Telefonisch haben Sie folgende Möglichkeiten:
	 Tel. 0800 00 22833 (kostenlos vom Festnetz)
	 Tel. 22833 (Mobilfunk 0,69 € pro Min.)

•	 An allen Apotheken hängt eine Information mit den dienstbereiten Apotheken im Umkreis aus.
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M A R K T  R E N N E R T S H O F E N  
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 
 

 
 

 

 

Informationen zu Verbesserungsbeiträgen und Gebühren 
 

Die Sanierung der Kläranlage in Bertoldsheim zur Zentralkläranlage sowie der Bau von 

Pumpleitungen und Pumpwerken stellen eine Verbesserung der gesamten 

Entwässerungseinrichtung für die ganze Großgemeinde dar. 

Der Markt Rennertshofen investiert in die gesamte Abwasserentsorgung voraussicht-

lich ca. 23 Mio. Euro. Davon entfallen ca. 18 Mio. Euro auf die Sanierung der 

Kläranlage (inkl. Pumpleitungen und Pumpwerke). Die Kosten für die 

Kanalnetzoptimierungen (Rennertshofen u. Riedensheim) belaufen sich auf ca. 5 Mio. 

Euro.  

Laut Gesetzgebung ist der Markt Rennertshofen verpflichtet, diese Investitionskosten 

in Form von Beiträgen und/oder Gebühren auf die Grundstückseigentümer umzulegen 

(Prinzip der Kostendeckung). 

Der Marktgemeinderat hat beschlossen, die umlagefähigen Kosten für den Bau der 

Kläranlage, Druckleitungen und Pumpwerke in Höhe von ca. 13 Mio. Euro zu 100 % 

über Verbesserungsbeiträge abzurechnen. 

Die darüber hinaus bereits durchgeführten und noch durchzuführenden umlagefähigen 

Kanalnetzoptimierungen von ca. 5 Mio. Euro, werden zu 100 % über Gebühren 

finanziert (Schmutzwassergebühr: 3,80 €/m3, Niederschlagswassergebühr: 0,20 €/m2 

pro Jahr). 

 

 

Schema Finanzierung: 

 

 Gesamtkosten 
 
 
 

Verbesserungsbeitrag Gebühr (Entwässerung) 
80 % der Gesamtkosten 20 % der Gesamtkosten 

 

Herstellungskosten laufender Aufwand 
abzgl. Kosten für zukünftige Entwicklung zzgl. Abschreibung 
abzgl. Anteil Straßenentwässerung zzgl. Verzinsung 
abzgl. Förderung abzgl. Anteil Straßenentwässerung 

 
Verteilung anhand: Verteilung anhand: 
Grundstücksflächen Wasserverbrauch 
Geschossflächen Grundgebühr 
 angeschlossene Flächen 

  



 Seite 2 von 8 
 

 
 
 

Gründe für die Mischfinanzierung 

(80 % Verbesserungsbeitrag, 20 % Gebühr Entwässerung) 

 

- Der Gesamtaufwand also die Kostenbelastung für die Eigentümer und 

Abwasserverursacher soll möglichst günstig gehalten werden. 

- Der höhere Beitragsanteil (80%) hält den Zinsaufwand und alle damit 

verbundenen Kosten niedriger. 

- Die Zeitspanne, bis die Kostendeckung erreicht wird, ist wesentlich kürzer als 

eine Abrechnung über die Gebühren. 

Eine Gebührenabrechnung würde ca. 30 Jahre dauern! 

 

Vorgehensweise 

Der Markt Rennertshofen wird die Verbesserungsbeiträge von allen beitragspflichtigen 

Grundstückseigentümern erheben. Die endgültige Höhe des Beitrags kann noch nicht 

ermittelt werden, da die genauen Investitionskosten, der Anteil der Verbesserung, die 

Höhe der Zuwendungen durch den Freistaat Bayern und der 

Straßenentwässerungsanteil, der durch die Gemeinde zu tragen ist, erst nach 

Abschluss der Maßnahme feststehen. 

 

Um die Belastung auf die Bürgerschaft in verträglichem Maße zu halten und auf 

einen längeren Zeitraum zu verteilen, hat der Marktgemeinderat beschlossen, 

Vorauszahlungen auf den Verbesserungsbeitrag zu erheben. In den Jahren 2026, 

2027 und 2028 wird jeweils eine gleich hohe Vorauszahlungsrate (zum 01. Juli) 

erhoben. Im Jahr 2029 soll dann der Verbesserungsbeitrag unter Anrechnung der 

Vorauszahlungen abgerechnet werden. 

 

Zeitplan 

• Baubeginn der Druckleitungen und Pumpwerke seit Oktober 2025 

• Baubeginn der Kläranlage Ende 2026 

• Gesamtfertigstellung der Kläranlage voraussichtlich Ende 2028 
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Häufig gestellte Fragen und Antworten 

Es handelt sich um vereinfachte Darstellungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

 

Verbesserungsbeiträge – Was ist das? 

In Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) schreibt der Gesetzgeber vor, dass 

der Aufwand für die Herstellung oder die Verbesserung der öffentlichen Wasser-

versorgungs- und Entwässerungseinrichtungen von den Grundstückseigentümern 

oder den Erbbauberechtigten getragen werden muss. Verbesserungsbeiträge sind ein 

besonderes Entgelt dafür, dass einem Grundstück durch die Verbesserung einer 

öffentlichen Einrichtung wie z. B. der Entwässerungseinrichtung ein Vorteil erwächst. 

Der Verbesserungsbeitrag kann bei jeder Verbesserungsmaßnahme im Bereich der 

öffentlichen Einrichtung erhoben werden. 

Alle weiteren Grundlagen zur Erhebung von Verbesserungsbeiträgen werden in der 

entsprechenden Verbesserungsbeitragssatzung des Marktes Rennertshofen geregelt, 

welche im November 2025 vom Gemeinderat verabschiedet wurde. 

 

 

Welche Grundstücke sind beitragspflichtig? 

Ein Verbesserungsbeitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte bzw. 

gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben, die ein Recht zum Anschluss an die 

Entwässerungseinrichtung haben oder tatsächlich an der Abwasserentsorgungs-

anlage angeschlossen sind. 

 

 

Wer ist Beitragspflichtiger? 

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides Eigentümer 

des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

 

 

Wie wird der Verbesserungsbeitrag berechnet? 

Der Verbesserungsbeitrag berechnet sich nach der Grundstücks- und nach der 

Geschossfläche. 

 

 

Grundstücksfläche: 

Grundstücke sind nur beitragspflichtig, wenn für sie ein Recht zum Anschluss an die 

Entwässerungseinrichtung besteht. Dies ist der Fall, wenn technisch die Möglichkeit 

besteht, das Oberflächenwasser an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen. 

Beitragspflichtige Grundstücke werden mit der gesamten Fläche herangezogen. Für 

Grundstücke über 2.000 m² (sogenannte übergroße Grundstücke) gilt eine 

Begrenzung auf das 4-fache der darauf errichteten Geschossfläche mindestens aber 

2.000 m². 
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Geschossfläche: 

Die Geschossfläche wird anhand der Außenmaße der ausgebauten Geschosse eines 

Gebäudes berechnet. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 

Das Dachgeschoss wird mit einberechnet, soweit es ausgebaut ist. Hierbei ist die 

begehbare Höhe zur Dachschräge unerheblich. Lediglich abgemauerte Flächen 

werden abgezogen. 

Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 

Gebäudefluchtline hinausragen. 

Garagen sind beitragspflichtig, sobald sie einen Zugang zum Wohnhaus haben oder 

tatsächlich an die Abwasserversorgungsanlage angeschlossen sind. 

Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach Art ihrer Nutzung keinen Bedarf 

zum Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen, werden nicht herange-

zogen; das gilt nicht für Gebäude (-teile), die tatsächlich einen Abwasseranschluss 

haben. 

Bei unbebauten Grundstücken werden zunächst 25 % der Grundstücksfläche als 

fiktive Geschossfläche angesetzt. 

Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, der Gemeinde Veränderungen am 

Gebäude oder der Nutzung der Gebäude, die zu einer Änderung der Geschossfläche 

führen, unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen Auskunft 

zu erteilen. 

 

 

Wie werden die benötigten Daten ermittelt? 

Die Daten der Grundstücks- und Geschossflächen müssen nicht neu erhoben werden! 

Diese wurden bereits vor Jahren digitalisiert, von der Verwaltung fortgeschrieben und 

laufend aktualisiert. Alle Grundstückseigentümer erhalten Anfang des Jahres 2026 

ihren Erfassungsbogen mit der Bitte diesen auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

 

 

Warum können die Daten von der Grundsteuer nicht verwendet werden? 

Hier handelt es sich nur um Angaben über die Wohnflächen bzw. Nutzflächen. Diese 

stimmen nicht mit der beitragspflichtigen Geschossfläche überein. 

 

Hinweis:  

Die Wohnfläche ist nicht gleichzusetzen mit der Geschossfläche! 
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Wie hoch sind die Beitragssätze? 

Der vorläufige Verbesserungsbeitrag beträgt 

je m² Grundstücksfläche 0,66 € 

je m² Geschossfläche 17,08 €. 

 

Die Beitragssätze sind aufgrund der bisher bekannten Kostenschätzungen errechnet 

und daher noch nicht endgültig. Sie können sich noch aufgrund der tatsächlich 

anfallenden Kosten ändern. Nach der Schlussabrechnung im Jahr 2029 erfolgt eine 

erneute Kalkulation. 

 

 

Welcher Zeitpunkt ist für die Erhebung des Verbesserungsbeitrags maßgebend? 

Die endgültige Beitragsschuld entsteht zum Zeitpunkt der Fertigstellung der 

Gesamtmaßnahme (derzeit voraussichtlich 2029). Daher sind die Geschossflächen 

und Grundstücksflächen zu diesem Zeitpunkt entscheidend und werden für die 

Berechnung herangezogen. Geleistete Vorauszahlungen werden von diesem Betrag 

abgezogen. 

 

 

Wann wird der Beitrag bzw. die Vorauszahlungen zur Zahlung fällig? 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids zur Zahlung 

fällig. Da die endgültige Beitragshöhe erst nach Abschluss der Baumaßnahme ermittelt 

werden kann, wird dies frühestens im Jahr 2029 sein. 

Insgesamt sollen drei Vorauszahlungsraten erhoben werden: jeweils eine in den 

Jahren 2026, 2027 und 2028 (zum 01. Juli). Die Schlussabrechnung erfolgt im Jahre 

2029. 

 

 

Was geschieht bei Eigentumsänderungen mit den Vorauszahlungen? 

Die bereits vom Voreigentümer entrichteten Vorauszahlungsraten werden nicht 

zurückbezahlt. Sie werden dem neuen Eigentümer bei der Abrechnung des 

Verbesserungsbeitrags als Vorauszahlung angerechnet. Sollen dem neuen 

Eigentümer die bereits entrichteten Vorauszahlungsbeiträge nicht 

angerechnet/überlassen werden, ist dies privatrechtlich im Kauf- oder Übergabe-

vertrag zwischen altem und neuem Eigentümer zu regeln und untereinander 

auszugleichen. 
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Berechnungsbeispiele vorläufiger Verbesserungsbeitrag: 
 
Hinweis:  

Der Gesamtbetrag ist in drei Vorausleistungen (2026, 2027, 2028 jeweils zum 1. 
Juli) und eine Schlussabrechnung (2029) aufzuteilen! 
 

1. EFH, Keller, 2-stöckig, ohne DG, ohne Garage, Grundfläche 120 m² 

 Grundstücksfläche 700 m² mit Recht auf Anschluss 

 

 

Beitragspflichtige Grundstücksfläche: 700 m² 

Beitragspflichtige Geschossfläche: 3 x 120 m² = 360 m² 

  
Vorläufiger Verbesserungsbeitrag: 700 m² x 0,66 € / m²   =     462,00 € 

 360 m² x 17,08 € / m² =  6.148,80 € 
 Gesamt:                         6.610,80 € 

 

 

 

 

2. Bauplatz (unbebautes Grundstück), 800 m² 

 Oberflächenentwässerung mit Recht auf Anschluss (Mischwasserkanal): 

 

Beitragspflichtige Grundstücksfläche: 800 m² 

Beitragspflichtige Geschossfläche: 800 m² x 25 % = 200 m² 

  
Vorläufiger Verbesserungsbeitrag: 800 m² x 0,66 € / m²   =     528,00 € 
 200 m² x 17,08 € / m² =  3.416,00 € 
 Gesamt:                         3.944,00 € 

 

 

 

 

3. Landwirtschaftliches Anwesen: 

 EFH, Keller, 2-stöckig, ohne DG, Grundfläche 150 m² 

 Übergroßes Grundstück mit 3000 m² mit Recht auf Anschluss 

 

Beitragspflichtige Grundstücksfläche: 2.000 m² 

Beitragspflichtige Geschossfläche: 3 x 150 m² = 450 m² 

  
Vorläufiger Verbesserungsbeitrag: 2.000 m² x 0,66 € / m² = 1.320,00 € 
 450 m² x 17,08 € / m²  = 7.686,00 € 
 Gesamt:                         9.006,00 € 
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Der Beitrag kann nicht beglichen werden, ist eine Stundung möglich? 

Sollte eine rechtzeitige Zahlung nicht möglich sein, kann auf Antrag eine Stundung 

z. B. in Form einer Ratenzahlung gewährt werden. Für die Dauer der gewährten 

Stundung müssen allerdings Zinsen erhoben werden. Weitere Informationen zur 

Stundung erhalten Sie bei unserer Finanzverwaltung Herrn Daferner, 

Tel.: 08434 9407-15 / E-Mail: Kasse@rennertshofen.de. 

 

 

Warum wurden keine Rücklagen für die Kläranlage generiert? 

Eine Kommune darf grundsätzlich keine Rücklagen für einen bestimmten Zweck, wie 

den Neubau einer Kläranlage (kostenrechnende Einrichtung), bilden. Die Baukosten 

für eine Kläranlage dürfen aus zwingenden rechtlichen Gründen nicht aus Eigenmitteln 

der Gemeinde finanziert werden. Sie müssen auf die Anlagennutzer umgelegt werden. 

 

 

Werden durch die Erhebung eines Verbesserungsbeitrags zukünftige Bauherren 

oder Grundstückskäufer bevorzugt? 

Nein, denn gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Verbesserungsbeitragssatzung wird 

auch der Herstellungsbeitrag für die in Zukunft entstehenden Geschossflächen erhöht. 

Bauherren, die noch nicht von der Erhebung des Verbesserungsbeitrags betroffen 

sind, leisten mit dem dann höheren Herstellungsbeitrag ebenfalls einen Beitrag zur 

Deckung der Investitionskosten. Dieser zukünftige Beitrag wurde bereits vorab in der 

Kalkulation des Verbesserungsbeitrags berücksichtigt. 

 

 

Gilt ein bestehendes Lastschrift-Mandat auch für den fälligen Beitrag? 

Bestehende SEPA-Mandate gelten nur für die laufenden Gebühren. Bei dem 

Verbesserungsbeitrag handelt es sich um einen einmaligen Betrag, für den das SEPA-

Mandat nicht gilt. Der Beitrag wird daher nicht abgebucht, sondern ist rechtzeitig auf 

das Konto des Marktes Rennertshofen zu überweisen. Dies ist ebenso auf die 

Vorauszahlungsbescheide anzuwenden. 
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Kann ich Rechtsmittel einlegen? 

Gegen Informationsschreiben können Sie keine Rechtsmittel einlegen, da diese 

lediglich der Information bzw. korrekten Erfassung der Daten dienen. 

Selbstverständlich können Sie unabhängig von Rechtsmitteln z. B. bei Unrichtigkeiten 

der Geschossflächen eine Berichtigung verlangen. Widerspruch oder Klage können 

Sie jedoch erst gegen den Verbesserungsbeitragsbescheid selbst einlegen. 

 

Hinweis:  

Bitte beachten Sie, dass trotz Einlegung eines Rechtsbehelfs (Widerspruch bzw. 

Klage) die Forderung zum angegebenen Zeitpunkt fällig wird. 

 

 

 

Wir sind für Sie da! 

Ansprechpartner: Erreichbarkeit: Telefon: E-Mail: 

Herr Czerny 
Frau Maillinger 

Montag – Freitag 
8:00 - 12:00 Uhr 

08434 9407-35 Beitragswesen@rennertshofen.de 

 
 
Diese Informationen sind auch auf der Internetseite des 
Marktes Rennertshofen unter: 
www.rennertshofen.de/verbesserungsbeitraege abrufbar!  

 


